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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 

Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 402/2021 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 5 Siegen, 08.06.2021 
Bereich: 5/2-3 - Familienbüro 
Bearbeitet von: Susanne Wüst-Dahlhausen 

 

Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 

 

Jugendhilfeausschuss 01.07.2021 

Kurzbezeichnung: 

 
Zuschussvereinbarung Bezirksverband Siegerländer Frauenhilfen e.V. 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss der Universitätsstadt Siegen beschließt die Verlängerung der Zu-
schussvereinbarung aus dem Jahr 2019 zur langfristigen Absicherung der Angebote des Be-
zirksverbandes der Siegerländer Frauenhilfen im Bereich der „Frühen Hilfen“ für Familien. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
In seiner Sitzung am 06.11.2018 hat der Jugendhilfeausschuss die Bezuschussung der Ange-
bote des Bezirksverbandes Siegerländer Frauenhilfen e.V. in Höhe von 10.000 € jährlich für 
die Jahre 2019 und 2020 beschlossen. Eine fortlaufende jährliche Förderung sichert die 
Nachhaltigkeit der Arbeit. Eine weitere Förderung im Jahr 2021 sollte darum erfolgen und 
sich automatisch um ein weiteres Jahr verlängern, sofern er nicht mit einer Frist von sechs 
Monaten zum jeweiligen Ende des Kalenderjahres gekündigt wird. 
 
Der Bezirksverband der Siegerländer Frauenhilfen e.V. ist mit dem Angebot „Zeit stiften für 
junge Mütter“, „Frühe Hilfen“ – Unterstützung  für geflüchtete Frauen und ihre Kinder“ und 
„Zeitpaten“ ein wichtiger Partner im Netzwerk Frühe Hilfen der Stadt Siegen. 
Die Angebote schließen eine Lücke im Beratungs– und Unterstützungsangebot der Stadt 
Siegen. Der Bezirksverband der Siegerländer Frauenhilfen e.V. setzt für die Angebote vorran-
gig ehrenamtlich tätige Personen ein, die durch eine Fachkraft begleitet, fortgebildet und 
koordiniert werden. Damit ist die Qualität der Angebote in hohem Maße sicher gestellt. 
 
Die jährlich anfallenden Kosten werden zum größten Teil durch Stiftungsmittel und Spenden 
getragen (rund 34.000 €). Der Zuschuss durch die Stadt Siegen unterstützt und sichert die 
Angebote. 
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Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
10.000 € 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
10.000 € 

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 

 

       

 im Ergebnisplan 

 

 2021 

 Nein  Ja, mit 

 
 10.000 € 

Kostenträger/ 
Investitionscode 

A060101011 

Sachkonto 
5318800 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. 
dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 

Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Andree Schmidt 
Dezernent 
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Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Anlage(n): 
1. Leistungsvertrag Familienorientierte Suchthilfe   
2. Bericht 2020 Zuschussvereinbarung   

https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZQNNZW6yHLtSVJYmOAXDk1hJWgnLhCJZKCPQ-bVZxujp/Leistungsvertrag-Familienorientierte-Suchthilfe.pdf
https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZWkxS3bV-W91O3zAt2Cc_5RjvKSiCaYgNY_ImU6xhgSk/Bericht-2020-Zuschussvereinbarung.pdf

	Beschlussvorschlag:



